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Informationsveranstaltungen 2025/26 

 

Informationsveranstaltungen Zeit/Ort Bemerkung 

Gymnasium Kantonsschule Wattwil   

 11. November 2025, Dienstag 

20. November 2025, Donnerstag 

18.45 Uhr   /  Aula 

18.45 Uhr  /  Aula 

für Eltern und  

Jugendliche 

 Kantonsschule Pfäffikon SZ   

 27. November 2025, Donnerstag 

14. Januar 2026, Mittwoch 

19.00 Uhr / Aula 

14.00–16.30 Uhr / 

Mehrzwecksaal 

für Eltern 

für Jugendliche 

FMS Kantonsschule Wattwil   

 4. Mai 2026, Montag 18.45 Uhr   / Aula für Eltern und 

Jugendliche 

WMS Kantonsschule Sargans   

 20. Mai 2026, Mittwoch 

 

 

27. Mai 2026, Mittwoch 

 

 

 

27. Mai 2026, Mittwoch 

Schnupper- 

Nachmitttag ab 

13.30 Uhr 

Schnupper- 

Nachmittag ab 

13.30 Uhr 

 

Orientierungsabend 

ab 18.30 Uhr 

für Jugendliche 

 

 

für Jugendliche 

 

 

 

für Eltern 

BMS / IMS BWZ Rapperswil   

 Es finden keine Informationsver-

anstaltungen statt. Für Auskünfte 

steht das BWZ gerne zur Verfü-

gung. 
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Anmeldedaten und Prüfungstermine 2025/26 

 

Anmeldetermine für Prüfung betr. Schuljahr 2026/27 bzw. 2027/28 

Gymnasium  Anmeldung ab: 

 25. November 2025, Dienstag 

Anmeldeschluss: 

 10. Februar 2026, Dienstag 

Anmeldung Online: 

www.maturanavigator.ch 

FMS 

WMS 

IMS 

BMS 

Anmeldung ab: 

 06. Mai 2026, Mittwoch 

Anmeldeschluss: 

 24. August 2026, Montag 

Anmeldung Online: 

www.bwz-rappi.ch 

www.maturanavigator.ch 

Die ausgefüllten und unterzeichneten Anmeldebestätigungen (nur FMS/WMS/IMS/BMS) 

werden gesammelt von der Schulleitung verschickt. Anmeldungen ans Gymnasium erfolgen 

rein online. 

 

 

Prüfungstermine für Schuljahr 2026/27 bzw. 2027/28 

Gymnasium    09. - 10. März 2026 

FMS/WMS/IMS/BMS   14. September 2026, Montag 

IMS Eignungstest   16. September 2026, Mittwoch 

 

Allgemeine Informationen der Kantonsschulen 
 

Gebühr für die Anmeldung 

Gemäss Tarif der Schulgelder und Gebühren der staatlichen Mittelschulen haben die Kandidatin-

nen und Kandidaten eine einmalige Gebühr für die Anmeldung von Fr. 200.— zu entrichten. 

Schülerinnen und Schüler, die mehrere Prüfungen ablegen möchten, haben für jeden Lehrgang 

eine Anmeldung einzureichen und die Gebühr für die Anmeldung von je Fr. 200.— zu entrichten. 

Die Anmeldung für mehrere Prüfungen ist auf dem Anmeldeformular zu vermerken. Bei einer Ab-

meldung von der Prüfung wird die Gebühr für die Anmeldung nicht zurückerstattet. 

 

Schulgeld 

Der Besuch der Mittelschule ist für Schülerinnen und Schüler mit stipendienrechtlichem Wohnsitz 

im Kanton St. Gallen unentgeltlich. Allerdings sind die Kosten für Lehrmittel und Schulmaterial  

sowie für Exkursionen, Studienwochen, Sprachaufenthalte und Abschlussreisen von den Erzie-

hungsberechtigten zu übernehmen. Schülerinnen und Schüler mit stipendienrechtlichem Wohnsitz 

ausserhalb des Kantons St. Gallen bezahlen während der Ausbildungszeit ein Schulgeld. Dieses 

beträgt Fr. 20‘000.— jährlich. Zum Teil bestehen Sonderregelungen mit benachbarten Kantonen 

sowie dem Fürstentum Liechtenstein. Nähere Informationen sind den Anmeldeunterlagen der 

Schule zu entnehmen. 

 

  

http://www.maturanavigator.ch/
http://www.bwz-rappi.ch/
http://www.maturanavigator.ch/
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Notebook und Tablet 

An allen Schulen wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler das eigene Notebook oder 

Tablet in den Unterricht mitbringen. Die Schulen informieren rechtzeitig vor dem Schuleintritt 

über die Anforderungen an dieses Gerät. Für eine Neuanschaffung eines solchen Gerätes emp-

fiehlt es sich, die definitive Schulortzuweisung und die Orientierung durch die Schule abzuwarten. 

 

Instrumentalunterricht 

Für den freiwilligen Instrumentalunterricht ist eine Semestergebühr von Fr. 725.— (Geschwister-

rabatt möglich) zu entrichten. 

 

Obligatorischer Verwaltungsbeitrag 

Gemäss Beschluss des Kantonsrates haben die Eltern eine Pauschale für allgemeine Dienstleis-

tungen von Fr. 200.— je Jahr zu bezahlen. Die Rechnungsstellung erfolgt im Lauf des 1. Semes-

ters durch die Schule. Der Beitrag wird bei einem vorzeitigen Austritt aus der Schule (z.B. infolge 

Nichtbestehens der Probezeit) nicht zurückerstattet. 

 

Hinweis für Schülerinnen und Schüler aus Rapperswil-Jona und Eschenbach 

Schülerinnen und Schüler aus Rapperswil-Jona und Eschenbach, welche in die Kantonsschule in 

Pfäffikon SZ eintreten möchten, absolvieren die Aufnahmeprüfung an der Kantonsschule Wattwil. 

Sie vermerken diesen Wunsch bei der digitalen Anmeldung im Bemerkungsfeld. Diese Möglichkeit 

besteht ausschliesslich für das Gymnasium. Eine Zuweisung an die Kantonsschule Ausserschwyz 

kann nur erfolgen, wenn die Klassenbildung in der Kantonsschule Wattwil dies zulässt. Zuständig 

für den Zuweisungsentscheid ist das Bildungsdepartement. Ein positiver Zuweisungsentscheid 

wird den Eltern direkt durch das Amt für Mittelschulen schriftlich mitgeteilt. Die Kantonsschule 

Ausserschwyz stellt allen Schülerinnen und Schülern den Elternbetrag von Fr. 700.— pro Jahr in 

Rechnung. Soweit eine Zuweisung erfolgt, übernimmt der Kanton St. Gallen das übrige Schul-

geld. 

 

Weitere Informationen 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der entsprechenden Homepage der Schule: 

 

Kantonsschule Wattwil (Gymi/FMS) www.kantiwattwil.ch 

Kantonsschule Sargans (WMS) www.kantisargans.ch 

Kantonsschule Brühl (WMS) www.ksb-sg.ch 

BWZ Rapperswil-Jona (BMS/IMS) www.bwz-rappi.ch 

Kantonsschule Ausserschwyz Pfäffikon (Gymi) www.ksasz.ch  

 

http://www.kantiwattwil.ch/
http://www.kantisargans.ch/
http://www.bwz-rappi.ch/
http://www.ksasz.ch/

